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SGK-NR Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates
WHO World Health Organization
OKP Obligatorische Krankenpflegeversicherung

CSSS-CN Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil
national

OMS Organisation mondiale de la Santé
AOS Assurance obligatoire des soins
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

In der Wintersession 2020 befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit der Vorlage
zum Tabakproduktegesetz. Die grosse Kammer war sich einig, dass Handlungsbedarf
angezeigt sei – so ist gemäss Kommissionssprecher Lorenz Hess (bdp, BE) die Regelung
von Tabakprodukten im Lebensmittelgesetz «weder zweckdienlich noch zeitgemäss»,
Benjamin Roduit (cvp, VS) erklärte für die Kommission, dass durch das Gesetz die
Ratifizierung des 2004 unterzeichneten WHO-Rahmenübereinkommens zur
Eindämmung des Tabakgebrauchs realisiert werden könne und Andreas Glarner (svp,
AG) gab zu verstehen, dass niemand den Tabakkonsum durch Kinder unterstütze.
Trotzdem stellte letzterer einen Rückweisungsantrag. Gerade in Zeiten der Krise schade
man mit dem Gesetz neben verschiedenen Branchen in den Bereichen Veranstaltungen,
Werbung und Kommunikation auch den Medien, Läden sowie den angeschlagenen
Tabakprodukteherstellern. Weiter gelte es, zwischen den verschiedenen
Rauchsystemen zu differenzieren. Wenig begeistert vom Rückweisungsantrag zeigte
sich nicht nur Gesundheitsminister Berset, welcher den Nationalrat dazu aufforderte,
damit aufzuhören, «Pingpong zu spielen», sondern auch die grosse Mehrheit der
grossen Kammer, die den Antrag mit 126 zu 43 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ablehnte. 
Der erste Tag der Ratsdebatte war den Punkten «Zusammensetzung und Emissionen»
sowie der Verpackung gewidmet. Bei der ersten Thematik folgte der Nationalrat seiner
vorberatenden SGK-NR und sprach sich unter anderem für die von der Kommission
beantragte Anpassung aus, dass Inhaltsstoffe, welche zur Steigerung des
Suchtpotentials dienen oder die Inhalation erleichtern, verboten werden sollten, wovon
beispielsweise Mentholzigaretten betroffen wären. Weiter wollte die grosse Kammer
dem Bundesrat die Kompetenz zugestehen, über die zulässigen Zutaten in
Tabakprodukten zu bestimmen. Ein Minderheitsantrag Weichelt-Picard (al, ZG), der
darauf abzielte, nur noch biologisch abbaubare Zigarettenfilter zu erlauben, fand indes
kein Gehör.
Betreffend die Verpackungsangaben beschloss die grosse Kammer eine Vereinfachung
der Produktinformationen auf resp. in der Verpackung. Stattdessen sollen die Hersteller
und Herstellerinnen die Informationen auf geeignete Weise, beispielsweise per Online-
Packungsbeilage, verfügbar machen. Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) versuchte ferner
vergeblich, die Ratsmitglieder von einer neutralen Einheitsverpackung zu überzeugen,
da die «Verpackung eine grosse Wirkung auf die Animation zum Rauchen» verfüge.
Aber auch der SVP rund um Thomas Aeschi (svp, ZG) gelang es ihrerseits mittels
verschiedener Minderheitsanträgen nicht, eine Mehrheit für eine Abschwächung der an
den Verpackungen angebrachten Warnhinweise zu gewinnen. 
Am zweiten Debattentag nahm sich der Nationalrat mit der Werbung für die
Tabakprodukte dem umstrittensten Punkt der Vorlage an. Während sich die Ratslinke
für ein weitgehendes, respektive die SP gar für ein vollständiges Werbeverbot einsetzte,
wollte die SVP ganz von einem Werbeverbot absehen. Regine Sauter (fdp, ZH) betonte
für die FDP die Wirtschaftsfreiheit und dass nicht vergessen werden dürfe, dass es sich
bei Zigaretten um ein legales Produkt handle, für welches entsprechend Werbung
gemacht werden dürfe. Im Wissen um die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung» schlug die grosse Kammer insgesamt einen Mittelweg
zwischen der von der Landesregierung und dem Stöckli eingenommenen Position ein,
wobei weitgehend die von der vorberatenden Kommission entwickelten Anträge
übernommen wurden. Anders als der Ständerat, der Werbung in Zeitungen,
Zeitschriften und Internetseiten verbieten wollte, die von Minderjährigen besucht
werden können, schränkte der Nationalrat dieses Verbot auf Presseerzeugnisse und
Internetseiten ein, die an unter 18-Jährige gerichtet sind. Weiter untersagte der
Nationalrat Werbung im öffentlichen Raum, in Kinos sowie auf Plakaten, die öffentlich
sichtbar sind. Im Vergleich zum Ständerat wollte der Nationalrat bei den
Einschränkungen zur Verkaufsförderung weniger weit gehen. So sollen diese nur
Tabakprodukte zum Rauchen, nicht aber elektronische Zigaretten und «Gegenstände,
die eine funktionale Einheit mit einem Tabakprodukt bilden» betreffen. Ausgenommen
werden vom Verbot soll ferner die Verkaufsförderung von Zigaretten und Zigarillos in
Form von Degustationen und Kundenpromotionen, da es sich um Genussmittel und
nicht um Einstiegsprodukte handle. Nicht länger erlaubt sein soll zudem das Sponsoring
von Veranstaltungen, die über einen internationalen Charakter verfügen oder
Minderjährige als Zielpublikum haben. Auch bei Events, für deren Organisation der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bund, die Kantone oder die Gemeinden zuständig sind, sollen Tabakproduktehersteller
nicht als Sponsoren in Erscheinung treten dürfen. Auf eine Meldepflicht für die
Ausgaben in den Bereichen Werbung, Verkaufsförderung und Sponsoring wollte der
Nationalrat hingegen verzichten. 
Denkbar knapp – und entgegen der Position des Ständerats und der SGK-NR – stimmte
die grosse Kammer mit 95 zu 94 Stimmen für einen Antrag aus den Reihen der SVP,
wonach die Kantone nicht befugt sind, weitergehende Massnahmen zu erlassen.
Unbestritten hingegen war das schweizweite Verkaufsverbot an Minderjährige sowie die
Erlaubnis von Testkäufen zur Überprüfung, ob die Altersgrenze von 18 Jahren
tatsächlich eingehalten wird. Ferner stimmte der Nationalrat Anträgen von Martin
Landolt (mitte, GL) zu, der forderte, dass E-Zigaretten und Tabakprodukte zum Erhitzen
in Restaurations- und Hotelbetrieben sowie in spezialisierten Verkaufsgeschäften in
gewissen Zonen verwendet werden dürfen. 
In der Gesamtabstimmung, in welcher der Entwurf mit 84 zu 59 Stimmen angenommen
wurde, enthielten sich mit 47 Nationalrätinnen und -räten relativ viele
Parlamentarierinnen und Parlamentarier ihrer Stimme. Es waren dies in erster Linie
Mitglieder der Grünen-Fraktion und der FDP.Liberalen-Fraktion. Während der
Stimmverzicht Ersterer vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass sich diese schärfere
Massnahmen gewünscht hätten, dürfte es sich bei Letzteren wohl um Beweggründe
rund um die Wirtschaftsfreiheit handeln. Die Nein-Stimmen stammten vorwiegend aus
dem Lager der SVP. Als einzige Partei geschlossen für die Vorlage stimmte die Fraktion
der Grünliberalen. 1

Der Nationalrat beugte sich in der Herbstsession 2021 abermals über die Vorlage des
Tabakproduktegesetzes und bereinigte die offenen Differenzen. So stimmte die grosse
Kammer mit 99 zu 85 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) in Übereinstimmung mit dem
Ständerat gegen ein Mentholverbot und legte fest, dass die verbotenen Stoffe direkt im
Anhang des Gesetzes zu regeln sind. Damit waren die letzten verbleibenden Differenzen
ausgeräumt und die Vorlage bereit für die Schlussabstimmungen.
Dabei gingen die Meinungen zum Erreichten jedoch weit auseinander. Während Lorenz
Hess (mitte, BE) betonte, dass die Regelung von Tabak dadurch erstmalig «nicht mehr
im Lebensmittelgesetz, sondern in einem einheitlichen Gesetz» erfolge, war
Gesundheitsminister Berset mit der Ausgestaltung des Gesetzes unzufrieden. Er
bemängelte, dass das Gesetz dem Jugendschutz nicht gerecht werde und die
Ratifizierung des WHO-Übereinkommens, das der Bundesrat seit 2004 anstrebe, damit
weiterhin nicht möglich sei. 2
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Im September 2019 forderte Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) in einer Motion die
Abgeltung der Umnutzung von Mitteln und Gegenständen für Kinder und Jugendliche
durch die OKP. Solche Materialien für Kinder und Jugendliche müssten in zahlreichen
verschiedenen Grössen vorhanden sein, was sich aber für die Leistungserbringenden
betriebswirtschaftlich nicht lohne, da nur deren Verwendung, nicht aber ihre Lagerung
abgegolten werde. Deshalb würden häufig bestehende Gegenstände fachfremd
angewendet, wodurch sie jedoch nicht abgerechnet werden könnten, erklärte die
Motionärin und verlangte eine Änderung dieser Regelung. Der Bundesrat beantragte die
Motion zur Ablehnung. Bereits heute dürfe «zweckmässig[...] und wirtschaftlich[...]»
eingesetzes Verbrauchsmaterial zum Einkaufspreis abgegolten werden, sofern es nicht
in einer Tarifposition oder in der Fallpauschale enthalten sei. Die Nutzung von selten
gebrauchtem Material könne überdies zum Beispiel durch eine Zusammenarbeit von
mehreren Leistungserbringenden optimiert werden. In der Herbstsession 2021 setzte
sich der Nationalrat mit der Motion auseinander, nachdem sie Lorenz Hess (bdp, BE)
übernommen hatte. Diskussionlos stimmte ihr die grosse Kammer mit 109 zu 76
Stimmen (bei 1 Enthaltung) zu. Die ablehnenden Stimmen stammten von der
FDP.Liberalen- und der SVP-Fraktion. 3
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1) AB NR, 2020, S. 2324 ff.; AB NR, 2020, S. 2359 ff.; CdT, NZZ, 9.12.20
2) AB NR, 2021, S. 1780 ff.
3) AB NR, 2021, S. 1668
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